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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin
vom 29. Mai 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin auch fÃ¼r
das Berufungsverfahren auÃ�er- gerichtliche Kosten nicht zu erstatten. Die Revision
wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

Die 1956 geborene KlÃ¤gerin war im Anschluss an ihre vom 1. April 1973 bis zum
30. September 1975 absolvierte Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte
bei der Landesversicherungsanstalt Berlin beschÃ¤ftigt. Das ArbeitsverhÃ¤ltnis
besteht nach Aktenlage noch. Nach mehrjÃ¤hrigen, auch gerichtlich ausgetragenen
Konflikten am Arbeitsplatz war die KlÃ¤gerin seit dem 28. August 1998
arbeitsunfÃ¤hig krank. Auf Veranlassung des Arbeitgebers erstattete der Arzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr. C unter dem 29. Januar 1999 ein
nervenfachÃ¤rztliches Gutachten, in dem er wegen einer dekompensierten Neurose
die Berentung der KlÃ¤gerin empfahl.
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Am 29. MÃ¤rz 1999 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Rentenantrag und
machte geltend, seit 1998 wegen einer reaktiven Depression mit paranoiden
ZÃ¼gen erwerbsgemindert zu sein. Die Beklagte stellte das Vorliegen der
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fest und lieÃ� die KlÃ¤gerin von der
NervenÃ¤rztin Dr. S untersuchen, die in ihrem am 8. Juli 1999 abgeschlossenen
Gutachten zu der EinschÃ¤tzung gelangte, dass die KlÃ¤gerin wegen einer
ausgeprÃ¤gten neurotischen Fehlentwicklung zwar nicht an ihren bisherigen
Arbeitsplatz zurÃ¼ckkehren kÃ¶nne, weil dort eine erneute Dekompensation zu
erwarten sei, leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten ohne vermehrten Zeitdruck und
Publikumsverkehr seien ihr aber noch vollschichtig mÃ¶glich. Daraufhin lehnte die
Beklagte den Rentenantrag mit Bescheid vom 21. Oktober 1999 ab, weil die
KlÃ¤gerin in ihrem bisherigen Berufsbereich weiterhin vollschichtig tÃ¤tig sein
kÃ¶nne, ebenso auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Nachdem die KlÃ¤gerin
dagegen Widerspruch eingelegt und ihr behandelnder Nervenarzt Dr. R eine
Verschlechterung ihrer depressiven ZustÃ¤nde attestiert hatte, holte die Beklagte
ein weiteres Gutachten von Dr. C ein, der unter dem 26. Januar 2000 feststellte,
dass das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin zwar qualitativ erheblich
eingeschrÃ¤nkt und ihre RÃ¼ckkehr an den alten Arbeitsplatz nicht mehr mÃ¶glich
sei, ihr aber noch leichte, stressarme TÃ¤tigkeiten bei einem anderen Arbeitgeber
vollschichtig zugemutet werden kÃ¶nnten. Daraufhin wies die Beklagte den
Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 29. MÃ¤rz 2000 zurÃ¼ck, weil weder
Berufs- noch ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne der Â§Â§ 43, 44 Sozialgesetzbuch â��
SGB â�� VI vorliege. Der Bescheid wurde nach PostrÃ¼cklauf am 25. April 2000
erneut an die KlÃ¤gerin abgesandt.

Am 23. Mai 2000 hat die KlÃ¤gerin Klage erhoben und zur BegrÃ¼ndung auf ein
Attest des Dr. R vom 30. Oktober 2000 verwiesen, der ihr aufgrund einer schweren,
chronifizierten, neurotischen Depression mit deutlichen paranoiden ZÃ¼gen
ErwerbsunfÃ¤higkeit bescheinigt hat.

Nachdem die KlÃ¤gerin auf mehrere gerichtliche Anfragen nicht reagiert hatte, hat
das Sozialgericht ihre Klage mit Gerichtsbescheid vom 29. Mai 2002 abgewiesen.
Sie sei zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin habe keinen Anspruch auf
Rente nach Â§Â§ 43, 44 SGB VI in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden
Fassung, weil sie weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig sei; ihr stehe auch kein
Rentenanspruch nach Â§Â§ 43, 240 SGB VI in der ab 1. Januar 2001 geltenden
Fassung zu. Das Gericht folge der BegrÃ¼ndung des Widerspruchsbescheides.
Medizinische Ermittlungen, die zu einer anderen Beurteilung hÃ¤tten fÃ¼hren
kÃ¶nnen, seien dem Gericht verwehrt gewesen, weil die KlÃ¤gerin die sie
behandelnden Ã�rzte nicht von ihrer Schweigepflicht entbunden habe.

Mit Schreiben vom 20. Juni 2002 hat die KlÃ¤gerin mitgeteilt, dass sie vom 19.
MÃ¤rz bis 18. April 2002 gegen ihren Willen in stationÃ¤rer Behandlung in der
Psychiatrischen Klinik des UniversitÃ¤tsklinikums B F gewesen sei und gebeten,
Ã¤rztliche Befundberichte zur Bewertung ihres Rentenanspruches anzufordern.
Gegen den ihr am 27. Juni 2002 zugestellten Gerichtsbescheid hat die KlÃ¤gerin am
24. Juli 2002 Berufung eingelegt.
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Sie beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 29. Mai 2002 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 21. Oktober 1999 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 29. MÃ¤rz 2000 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihr ab 1. MÃ¤rz 1999 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise
wegen BerufsunfÃ¤higkeit, zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

Der Senat hat von dem aktuell behandelnden Nervenarzt Dr. B einen Befundbericht
angefordert und den Entlassungsbericht Ã¼ber die angegebene stationÃ¤re
Behandlung vom 24. Mai 2002 angefordert. Daraus ergibt sich, dass die KlÃ¤gerin
vom sozialpsychiatrischen Dienst wegen akuter SuizidalitÃ¤t eingewiesen worden
ist. Am Einweisungstag sei im Rahmen von Fassadenarbeiten eine vollstÃ¤ndige
VermÃ¼llung ihrer Wohnung aufgefallen. Die eingeschaltete Hausverwaltung habe
u.a. eine vÃ¶llig verstopfte Toilette sowie eine mit FÃ¤kalien gefÃ¼llte Badewanne
vorgefunden. Die KlÃ¤gerin sei massiv erregt gewesen und habe mit Selbstmord
gedroht. Bis zum Zeitpunkt der Entlassung habe weder eine ZwangsstÃ¶rung, noch
eine paranoide Psychose als Ursache fÃ¼r die ausgeprÃ¤gte VermÃ¼llung der
Wohnung sicher diagnostiziert werden kÃ¶nnen. Die KlÃ¤gerin habe bei fehlender
Krankheitseinsicht die psychiatrische Behandlung abgelehnt. Aus der vom Senat
beigezogenen Betreuungsakte des Amtsgerichts C â�� ist folgender Verlauf zu
entnehmen: Durch Beschluss vom 20. MÃ¤rz 2002 wurde auf Antrag des
Gesundheitsamtes wegen akuter SuizidalitÃ¤t bei schwerer Depression die
vorlÃ¤ufige Unterbringung der KlÃ¤gerin in stationÃ¤re psychiatrische Behandlung
angeordnet. Nach Abklingen der Symptomatik wurde die KlÃ¤gerin auf eine offene
Station verlegt, die sie auf eigenen Wunsch am 18. April 2002 verlieÃ�. Mit
Beschluss vom 10. Mai 2002 bestellte das Amtsgericht fÃ¼r die KlÃ¤gerin einen
Betreuer mit dem Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung zum Zwecke der
nervenÃ¤rztlich-psychiatrischen Heilbehandlung, Gesundheitssorge,
VermÃ¶genssorge, Wohnungsangelegenheiten, Vertretung gegenÃ¼ber
BehÃ¶rden, Ã�mtern und gegebenenfalls Gerichten, nachdem der Arzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr. D in seinem Gutachten vom 8. April 2002 zu der
EinschÃ¤tzung gelangt war, dass die KlÃ¤gerin ihre Angelegenheiten in den
genannten Bereichen aufgrund einer psychischen Erkrankung, deren genaue
diagnostische EinschÃ¤tzung derzeit nicht mÃ¶glich sei, nicht wahrnehmen kÃ¶nne.
Als Diagnosen seien eine querulatorische PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung, eine
ausgeprÃ¤gte Zwangserkrankung sowie eine Schizophrenie zu diskutieren, ferner
liege ein ausgeprÃ¤gtes depressives Syndrom mit teilweise akuter SuizidalitÃ¤t vor.
Nachdem der Betreuer bereits im Juni 2002 angeregt hatte, die Betreuung
aufzuheben und die Betreute dies ebenfalls wÃ¼nschte, holte das Amtsgericht ein
weiteres Gutachten von dem Nervenarzt K vom 4. Oktober 2002 ein, der bei der
KlÃ¤gerin eine deutliche Stabilisierung des Krankheitsbildes feststellte. Sie wohne
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bei ihrem Freund, habe verschiedene Behandlungs- und
RehabilitationsmÃ¶glichkeiten mit Erfolg genutzt und sehe sich selbst
grundsÃ¤tzlich als arbeitsfÃ¤hig an, wolle aber nicht zu ihrem frÃ¼heren
Arbeitgeber zurÃ¼ckkehren. Daraufhin hob das Amtsgericht C die Betreuung mit
Beschluss vom 25. Oktober 2002 auf.

Nachdem die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 4. November 2003 eine deutliche
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes geltend gemacht hatte, hat der
Senat nochmals aktuelle Befundberichte ihrer behandelnden NervenÃ¤rzte Dr. S
und Dr. B sowie von dem OrthopÃ¤den Dr. angefordert.

SchlieÃ�lich hat der Senat die Ã�rztin fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie Dr. BÃ¤r mit der Erstellung eines schriftlichen Gutachtens
beauftragt. Die SachverstÃ¤ndige hat in ihrem Gutachten vom 26. MÃ¤rz 2004, auf
das wegen der Einzelheiten verwiesen wird, zusammenfassend ausgefÃ¼hrt: Die
KlÃ¤gerin sei in gutem Allgemeinzustand und ausreichend gepflegt, wach und
allseits orientiert. Sie erscheine freundlich und auskunftswillig, zeitweise sehr
weitschweifig, in der Wortwahl deftig und ausdrucksstark. Ihr formales Denken sei
geordnet, eine krankheitswertige DepressivitÃ¤t liege ebenso wenig vor wie
aktuelle SuizidalitÃ¤t. Im inhaltlichen Denken dominierten ein gewisses
Opfererleben, aber auch querulatorische ZÃ¼ge. Die KlÃ¤gerin zeige eine
Ã¼bersteigerte Neigung, sich von BehÃ¶rden und Institutionen, insbesondere dem
alten Arbeitgeber LVA, ungerecht behandelt, schikaniert und von den Mitarbeitern
des Sozialamtes und Gesundheitsamtes kontrolliert zu fÃ¼hlen. Bei gestÃ¶rtem
RealitÃ¤tsbezug und eingeschrÃ¤nkter Kritik- und UrteilsfÃ¤higkeit zeige sich hier
eine sehr starre Reaktion der KlÃ¤gerin auf tatsÃ¤chlich stattgefundene
Entscheidungen und Forderungen dieser Ã�mter. Offensichtlich falle es der
KlÃ¤gerin sehr schwer, Regeln und Normen anzuerkennen, und sie empfinde es als
krÃ¤nkend, ihr Leben danach ausrichten zu mÃ¼ssen. Ã�bereinstimmend mit den
Behandlern und Vorgutachtern sei von einer krankheitswertigen
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung der KlÃ¤gerin auszugehen, bei der die StÃ¶rung der
AffektivitÃ¤t und Impulskontrolle und auch querulatorische ZÃ¼ge im Vordergrund
stÃ¼nden. Zu Beginn des Jahres 2002 sei es vor diesem Hintergrund einer
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung nach fortwÃ¤hrenden Arbeitskonflikten mit der LVA zu
einer Ã�berlastung der KlÃ¤gerin mit der Versorgung der pflegebedÃ¼rftigen
Mutter und finanziellen Problemen gekommen, die zu einer depressiven
Symptomatik mit Verwahrlosungstendenz und schlieÃ�lich der Konsequenz der
stationÃ¤ren psychiatrischen Behandlung gefÃ¼hrt habe. Bereits im Oktober 2002
habe aber eine deutliche Besserung des seelischen Befindens festgestellt und das
bestehende BetreuungsverhÃ¤ltnis aufgehoben werden kÃ¶nnen. Die KlÃ¤gerin sei
seitdem wieder in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, sowie eine
Partnerbeziehung und einen Haushalt zu fÃ¼hren. Eine erneute Verschlechterung
des seelischen Befindens habe bis zum gegenwÃ¤rtigen Begutachtungszeitpunkt
nicht mehr festgestellt werden kÃ¶nnen. Die KlÃ¤gerin halte sich jedoch in nicht
nachvollziehbarer Weise fÃ¼r vollstÃ¤ndig erwerbsunfÃ¤hig und verfolge mit
Nachdruck ihr Rentenbegehren. Folgende Diagnosen hat die Gutachterin bei der
KlÃ¤gerin gestellt:
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Emotional instabile PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung (ICD F60.30) mit querulatorischen und
paranoiden ZÃ¼gen, rezidivierend depressive Stimmungsschwankungen, derzeitig
gutes soziales Aktionsniveau,

rezidivierende Lumboischialgie (ICD M54.4) mit sensibler WurzellÃ¤sions-
symptomatik S 1 linksseitig bei bekannter Spondylolisthesis L 4/5 und sonstigen
degenerativen VerÃ¤nderungen der WirbelsÃ¤ule.

Das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin hat die SachverstÃ¤ndige dahingehend
eingeschÃ¤tzt, dass sie noch tÃ¤glich regelmÃ¤Ã�ig vollschichtig leichte bis
mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten vorrangig in geschlossenen RÃ¤umen
verrichten kÃ¶nne. Extreme Witterungsbedingungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Zugluft
und KÃ¤lte seien zu vermeiden, ebenso einseitige kÃ¶rperliche Belastungen sowie
Zeitdruck. Ein Wechsel der Haltungsarten zwischen Gehen, Stehen und Sitzen solle
gewÃ¤hrleistet sein. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne in festgelegtem Arbeitsrhythmus, an
laufenden Maschinen, in Wechsel- und Nachtschicht sowie auf Leitern und
GerÃ¼sten eingesetzt werden und Lasten bis ca. 10 kg heben und tragen.
Fingergeschicklichkeit sowie die Belastbarkeit der Arme und HÃ¤nde seien
gegeben. Die festgestellten Leiden schrÃ¤nkten die KlÃ¤gerin in der AusÃ¼bung
einfacher bis mittelschwerer geistiger TÃ¤tigkeiten nicht ein. Lediglich die
Entschluss- und VerantwortungsfÃ¤higkeit sowie die Anpassungs- und
UmstellungsfÃ¤higkeit seien eingeschrÃ¤nkt. Besonderheiten fÃ¼r den Weg zur
Arbeit seien nicht zu beachten. Es bestehe begrÃ¼ndete Aussicht, dass die
Leistungsminderung zumindest teilweise behebbar sei, und zwar durch eine
Intensivierung der derzeitigen ambulanten Therapie sowie ein bereits von mehreren
Gutachtern vorgeschlagenes stationÃ¤res psychotherapeutisches Heilverfahren und
eine anschlieÃ�ende psychotherapeutische und gegebenenfalls auch
medikamentÃ¶se nervenÃ¤rztliche Weiterbehandlung im Zeitraum von zwei bis drei
Jahren. Die Vorenthaltung der Rente sei von Bedeutung dafÃ¼r, dass die KlÃ¤gerin
ihre Fehlhaltung Ã¼berwinde.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die KlÃ¤gerin mit dem von der Gutachterin
festgestellten RestleistungsvermÃ¶gen in der Lage sei, die TÃ¤tigkeit einer
Mitarbeiterin in der Registratur zu verrichten, die ihr inhaltlich und sozial zumutbar
sei. Hierzu hat die Beklagte eine Ã¤rztliche Stellungnahme des beratenden
Abteilungsarztes L sowie eine berufskundliche Stellungnahme vorgelegt, auf deren
Inhalt Bezug genommen wird.

Die KlÃ¤gerin hat Atteste ihrer behandelnden Ã�rzte Dr. B (vom 11. Mai 2004) und
Dr. S (vom 27. April 2004) Ã¼berreicht. Letzterer meint, dass der
LeistungseinschÃ¤tzung der Gutachterin Dr. B nicht gefolgt werden kÃ¶nne. Die
KlÃ¤gerin sei trotz intensiver stationÃ¤rer und seit August 2003 regelmÃ¤Ã�iger
ambulanter Psychotherapie allenfalls in der Lage, in dem geschÃ¼tzten und
wohlwollenden Milieu einer Therapiegruppe einigermaÃ�en klar zu kommen. Auf
dem Arbeitsmarkt sei sie hÃ¶chstens halbschichtig einsetzbar, wobei mit hÃ¤ufigen
krankheitsbedingten Fehlzeiten zu rechnen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die von den Beteiligten
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gewechselten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen sowie auf den sonstigen Akteninhalt
verwiesen. Die die KlÃ¤gerin betreffende Rentenakte der Beklagten hat vorgelegen
und ist Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung der KlÃ¤gerin ist nicht begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat
gegen die Beklagte keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung, wie das Sozialgericht im Ergebnis zutreffend entschieden hat.

Der von der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Zeit ab MÃ¤rz 1999 geltend gemachte Anspruch auf
Rente wegen Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit ist gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs. 2 SGB VI
noch nach den Â§Â§ 43, 44 SGB VI in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden
Fassung zu beurteilen. Die KlÃ¤gerin erfÃ¼llt zwar unstreitig die in diesen
Vorschriften normierten versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Ihr
LeistungsvermÃ¶gen ist jedoch nicht in rentenrechtlich erheblichem MaÃ�e
eingeschrÃ¤nkt. Die KlÃ¤gerin ist schon nicht berufsunfÃ¤hig und damit erst recht
nicht erwerbsunfÃ¤hig.

BerufsunfÃ¤hig sind nach Â§ 43 Abs. 2 SGB VI a.F. Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten
zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten
entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. BerufsunfÃ¤hig ist nicht,
wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Ausgangspunkt fÃ¼r die Beurteilung von BerufsunfÃ¤higkeit ist der "bisherige
Beruf", den der Versicherte ausgeÃ¼bt hat. Die KlÃ¤gerin hat eine Ausbildung zur
Sozialversicherungsfachangestellten bei der LVA Berlin erfolgreich absolviert und
danach viele Jahre ununterbrochen bis Ende August 1998 ausgeÃ¼bt. "Auf dem
Papier" besteht das ArbeitsverhÃ¤ltnis noch immer. Es ist der KlÃ¤gerin jedoch
unstreitig krankheitsbedingt nicht zuzumuten, an ihren alten Arbeitsplatz
zurÃ¼ckzukehren, weil zu erwarten ist, dass es dort angesichts ihrer emotional
instabilen PersÃ¶nlichkeit mit querulatorischen und paranoiden ZÃ¼gen und der
frÃ¼heren massiven Arbeitsplatzkonflikte erneut zu einer Dekompensation kommen
wÃ¼rde.

Allein deshalb besteht aber noch keine BerufsunfÃ¤higkeit. Eine solche liegt
nÃ¤mlich erst dann vor, wenn es nicht zumindest eine andere berufliche TÃ¤tigkeit
gibt, die der KlÃ¤gerin sozial zumutbar und fÃ¼r sie sowohl gesundheitlich als auch
fachlich geeignet ist. Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit richtet
sich nach der Wertigkeit des bisherigen Berufs. Zur Erleichterung dieser Beurteilung
hat das Bundessozialgericht in stÃ¤ndiger Rechtsprechung (vgl. nur Urteil vom 11.
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Mai 2000 â�� B 13 RJ 43/99 R â�� m.w.N.; Urteil vom 24. MÃ¤rz 1998 â�� B 4 RA
44/96 R -, jeweils zitiert nach juris) die Berufe der Versicherten in Gruppen
eingeteilt. Diese Berufsgruppen sind ausgehend von der Bedeutung, die Dauer und
Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines Berufes haben, gebildet worden.
Die Gruppen werden in der Angestelltenversicherung charakterisiert durch die
Leitberufe, deren hohe QualitÃ¤t regelmÃ¤Ã�ig auf einem Hochschulstudium oder
einer vergleichbaren Qualifikation beruht (6. Stufe), die zwar ein abgeschlossenes
Studium voraussetzen, jedoch Kenntnisse und Fertigkeiten unterhalb der obersten
Stufe erfordern (5. Stufe), die eine MeisterprÃ¼fung oder den vergleichbaren
Besuch einer Fachschule voraussetzen (4. Stufe), der Angestellten mit einer
lÃ¤ngeren Ausbildung als zwei Jahre (3. Stufe), der angelernten Angestellten mit
einer Ausbildung bis zu zwei Jahren (2. Stufe) und der ungelernten Angestellten (1.
Stufe). GrundsÃ¤tzlich darf der Versicherte im Vergleich zu seinem bisherigen Beruf
auf die nÃ¤chst niedrigere Gruppe verwiesen werden.

Die KlÃ¤gerin ist mit ihrer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und
ihrer daran anschlieÃ�enden TÃ¤tigkeit im Ausbildungsberuf, die nach Aktenlage
zuletzt nach der VergÃ¼tungsgruppe BAT VI b eingruppiert war, der 3. Stufe des
Mehrstufenschemas einzuordnen, so dass sie unstreitig Berufsschutz genieÃ�t und
ihr eine zumutbare VerweisungstÃ¤tigkeit zu benennen ist, die zumindest der
zweiten Stufe zuzuordnen ist.

Die umfangreichen medizinischen Ermittlungen und die Beweisaufnahme im
Berufungsverfahren haben die EinschÃ¤tzung der Beklagten bestÃ¤tigt, dass die
KlÃ¤gerin â�� nach einer vorÃ¼bergehenden Verschlechterung ihres seelischen
Befindens â�� Ã¼ber ein nur qualitativ eingeschrÃ¤nktes LeistungsvermÃ¶gen
verfÃ¼gt. Die Ã�rztin fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie Dr. B hat
aufgrund einer sehr eingehenden Anamnese- und Befunderhebung am 23. Februar
2004 bei der KlÃ¤gerin die im Tatbestand aufgefÃ¼hrten seelischen und
orthopÃ¤dischen Leiden diagnostiziert und ihre Auswirkungen auf das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin ausfÃ¼hrlich und nachvollziehbar dargelegt.
Nach ihrer mit den von der Beklagten eingeholten Gutachten Ã¼bereinstimmenden
EinschÃ¤tzung war die KlÃ¤gerin nach fortwÃ¤hrenden Arbeitsplatzkonflikten und
dem Auftreten von AngstzustÃ¤nden, KonzentrationseinbuÃ�en und affektiven
StÃ¶rungen im Verlauf des Jahres 1999 nicht mehr mit einer TÃ¤tigkeit bei der LVA
Berlin belastbar, aber noch vollschichtig einsetzbar fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung bei
einem anderen Arbeitgeber. Anfang des Jahres 2002 kam es zu einer Ã�berlastung
der KlÃ¤gerin durch die Versorgung der pflegebedÃ¼rftigen Mutter und finanzielle
Probleme, die zu einer depressiven Symptomatik mit Verwahrlosungstendenz,
akuter SuizidalitÃ¤t und als Konsequenz ihrer stationÃ¤ren psychiatrischen
Behandlung gefÃ¼hrt hat. Die gerichtlich angeordnete Betreuung wurde auf Antrag
des Betreuers vom 11. Juni 2002 nach Begutachtung durch den Nervenarzt K am 4.
Oktober 2002 wegen einer deutlichen Besserung des seelischen Befindens
aufgehoben. Seitdem war die KlÃ¤gerin wieder in der Lage, ihre Angelegenheiten
selbst zu regeln sowie eine Partnerbeziehung und einen Haushalt zu fÃ¼hren. Eine
erneute Verschlechterung des seelischen Befindens konnte die Gutachterin nicht
feststellen und hat das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin deshalb folgerichtig
dahingehend eingeschÃ¤tzt, dass sie noch tÃ¤glich regelmÃ¤Ã�ig leichte bis
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mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten in wechselnder KÃ¶rperhaltung unter
Beachtung der im Tatbestand nÃ¤her aufgefÃ¼hrten qualitativen
EinschrÃ¤nkungen vollschichtig verrichten kÃ¶nne.

Die von der KlÃ¤gerin zuletzt noch eingereichten Atteste ihrer behandelnden Ã�rzte
fÃ¼hren nicht zu einer anderen Beurteilung. Dr. B referiert lediglich den bekannten
Krankheitsverlauf und bestÃ¤tigt, dass die KlÃ¤gerin nach stationÃ¤rer und
ambulanter Psychotherapie etwas stabilisiert wirke. Dr. S, bei dem die KlÃ¤gerin
seit August 2003 eine ambulante Gruppenpsychotherapie besucht, rÃ¤umt ein, dass
das Gutachten der Frau Dr. B sorgfÃ¤ltig erstellt sei und begrÃ¼ndet seine
abweichende EinschÃ¤tzung einer allenfalls halbschichtigen Belastbarkeit der
KlÃ¤gerin im Wesentlichen mit ihren Ã¼berschieÃ�enden emotionalen Reaktionen
und ihrer erheblich beeintrÃ¤chtigten Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit.
Dabei lÃ¤sst er jedoch unberÃ¼cksichtigt, dass Dr. B konkrete Empfehlungen fÃ¼r
eine Intensivierung der Therapie gegeben hat, u.a. die Verordnung von
Medikamenten bei depressiven Stimmungsschwankungen oder einer Verdichtung
des paranoiden Erlebens. Die von Dr. S geÃ¤uÃ�erte BefÃ¼rchtung hÃ¤ufiger,
gegebenenfalls auch lÃ¤ngerer ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten der KlÃ¤gerin ist nicht
mit Berufs- oder gar ErwerbsunfÃ¤higkeit gleichzusetzen. SchlieÃ�lich ist
entscheidungserheblich auch der Hinweis der SachverstÃ¤ndigen Dr. B, die nicht
nur Ã¼ber groÃ�e Erfahrung als praktizierende Ã�rztin und bei der
sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung verfÃ¼gt, sondern auch als
unabhÃ¤ngige Gerichtsgutachterin die notwendige Distanz zur KlÃ¤gerin hat, dass
diese ihre Fehlhaltung bei zumutbarer Willensanstrengung â�� und mit Ã¤rztlicher
UnterstÃ¼tzung â�� Ã¼berwinden kann, dabei aber die Vorenthaltung der Rente
von Bedeutung ist. Dies leuchtet ohne weiteres ein, um nicht durch einen
sogenannten sekundÃ¤ren Krankheitsgewinn einer Chronifizierung des seelischen
Leidens Vorschub zu leisten.

Die KlÃ¤gerin kann mit dem danach nur qualitativ eingeschrÃ¤nkten
LeistungsvermÃ¶gen noch die von der Beklagten benannte VerweisungstÃ¤tigkeit
einer Registratorin verrichten, die ihr gesundheitlich und auch sozial zumutbar ist.
Die TÃ¤tigkeit einer Registraturangestellten ist als im Wesentlichen kÃ¶rperlich
leicht zu beurteilen. Gelegentlich schwerere AktenstÃ¼cke kann die KlÃ¤gerin
bewÃ¤ltigen, da sie Lasten bis 10 kg heben und tragen kann. Wie bei allen
BÃ¼rotÃ¤tigkeiten Ã¼berwiegt bei der Arbeit einer Registraturangestellten die
sitzende KÃ¶rperhaltung, aber auch ein Wechsel zum Gehen und Stehen ist im
Tagesablauf vielfach mÃ¶glich. Die Aufgabe einer Registraturangestellten ist es, die
Akten zu verwalten, die anfallenden GeschÃ¤ftspapiere zu sortieren, der
Aktenordnung entsprechend den VorgÃ¤ngen beizufÃ¼gen und VerfÃ¼gungen der
Sachbearbeiter abzuarbeiten. Die KlÃ¤gerin ist als
Sozialversicherungsfachangestellte mit Ã¼ber zwanzigjÃ¤hriger Berufserfahrung
zweifellos in der Lage, diese TÃ¤tigkeit nach einer Einarbeitung von hÃ¶chstens drei
Monaten vollwertig zu verrichten. Da es sich um eine ihrem Ausbildungsberuf
verwandte, wenn auch von den inhaltlichen Anforderungen her weniger
anspruchsvolle TÃ¤tigkeit handelt, sind auch keine Ã¼bergroÃ�en Anforderungen
an ihre Entschluss- und VerantwortungsfÃ¤higkeit sowie ihre Anpassungs- und
UmstellungsfÃ¤higkeit gegeben. Die Eingruppierung erfolgt nach der
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VergÃ¼tungsgruppe BAT VIII und ist der KlÃ¤gerin sozial zumutbar. ArbeitsplÃ¤tze
fÃ¼r Registraturangestellte sind auch in nennenswerter Anzahl vorhanden und frei
zugÃ¤nglich.

Ob die KlÃ¤gerin eine derartige TÃ¤tigkeit auf dem Arbeitsmarkt finden kann, ist
kein Risiko, fÃ¼r das die Beklagte als TrÃ¤ger der Rentenversicherung einzustehen
hat.

Da die KlÃ¤gerin nach alledem noch Ã¼ber ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen
verfÃ¼gt, steht ihr auch kein Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung nach
dem SGB VI in der ab dem 1. Januar 2001 geltenden Fassung zu.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und folgt dem Ergebnis in der
Hauptsache.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 11.11.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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